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RESOLUTION DER GENERALVERSAMMLUNG

[aufgrund des Berichts des Dritten Ausschusses
(A/51/619/Add.2)]

51/100. Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Menschenrechte

Die Generalversammlung,

anerkennend, daß eine verstärkte internationale Zusammenarbeit für die wirksame
Förderung und den wirksamen Schutz der Menschenrechte von grundlegender Bedeutung ist,

in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, im Sinne der Charta der Vereinten Nationen,
insbesondere des Artikels 1 Absatz 3, sowie der einschlägigen Bestimmungen der Erklärung
und des Aktionsprogramms von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über
Menschenrechte verabschiedet wurden1, die internationale Zusammenarbeit zu fördern, damit
es in stärkerem Umfang zu einer echten Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten auf
dem Gebiet der Menschenrechte kommt,

die Arbeitsgruppe für Menschenrechte des Dritten Ausschusses ermutigend, ihre
Bemühungen um die Umsetzung von Abschnitt II Absatz 17 der Erklärung und des Ak-
tionsprogramms von Wien fortzusetzen und dabei gebührend zu prüfen, wie die internationale
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte gefördert werden kann, mit dem Ziel,
ihr Mandat noch vor Ende der einundfünfzigsten Tagung der Generalversammlung zu erfüllen,
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1. unterstützt die während der zweiundfünfzigsten Tagung der Menschenrechts-
kommission in die Wege geleiteten Konsultationen über die Notwendigkeit der Förderung der
internationalen Zusammenarbeit durch einen echten und konstruktiven Dialog auf der
Grundlage der gegenseitigen Achtung und der Gleichberechtigung der Staaten;

2. bittet die Menschenrechtskommission, die Angelegenheit weiterzuverfolgen, mit
dem Ziel, diese Initiative vorzugsweise bis zur dreiundfünfzigsten Tagung der Kommission zu
einem erfolgreichen Abschluß zu bringen.
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